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Mit diesem Lehrmittel erwerben Sie ein Werk, welches Ihnen das Grundwissen über dieses 
Fachgebiet der Luftfahrt vermittelt. Der Autor hat das Thema umfassend behandelt 

und vermittelt auf diese Weise die theoretischen Grundkenntnisse für weitere aviatische Tätigkeiten, 
in denen dieses Fachwissen erforderlich ist.

 
Die Themenauswahl entspricht dem Syllabus der theoretischen Ausbildung, 

wie er von den europäischen Luftfahrtbehörden JAA für Flächenfl ugzeuge und teilweise auch 
für Helikopter / Hubschrauber vorgegeben ist (AMC FCL 1.125). Zudem werden die nationalen

Vorschriften zur Ausbildung der Ballonpiloten berücksichtigt.
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5.3  Beförderungsschein

5.3.1  Beförderungsschein

Sowohl nach den Bestimmungen des Übereinkommens von Montreal als auch nach denjenigen der Lufttransportverordnung 
muss vom Luftfrachtführer bei einem entgeltlichen Privatfl ug ein Beförderungsschein ausgestellt und abgegeben werden. Dies ist 
notwendig, obwohl die Haftung für Schäden aus Tod oder Körperverletzung der Reisenden damit nicht beschränkt wird. Für die 
Beschädigung oder den Verlust von Reisegepäck sowie für allfällige Verspätungsschäden besteht zwar eine Haftungslimitierung, 
doch sind diese Begrenzungen gemäss Art. 3 Abs. 5 des Übereinkommens von Montreal nicht an einen Beförderungsschein 
gebunden. Im Falle eines entgeltlichen Privatfl uges kann der Beförderungsschein jedoch grundsätzlich als Beweismittel dienen, 
dass der Flug nicht unentgeltlich durchgeführt wurde. Erst mit diesem Nachweis kommt es zur erwähnten Haftungsbegrenzung 
bezüglich Reisegepäck und Verspätung. Zudem können Beförderungsscheine bei Flugunfalluntersuchungen hilfreich sein, ins-
besondere wenn über die Anzahl und die Identität der Passagiere Unklarheit herrscht.

Bei privaten Flügen gegen Entgelt ist gemäss Art. 100 Abs. 3 LFV vor dem Abfl ug auf den privaten Charakter des 
Fluges und auf die damit verbundenen Folgen hinsichtlich des Versicherungsschutzes hinzuweisen. Zur Verein-
fachung werden deshalb Formularblöcke mit Beförderungsscheinen angeboten, auf denen angekreuzt werden 
kann, ob es sich um einen privaten Flug handelt oder nicht. Für private Flüge ist der entsprechende Hinweis 
bereits auf dem Formular aufgedruckt.

  
Nachstehend ist das Muster eines Beförderungsscheines abgedruckt, welches sowohl den Vorschriften des Übereinkommens 
von Montreal als auch denjenigen der Lufttransportverordnung genügt. Diese Version kann sowohl für private als auch für ge-
werbsmässige Flüge verwendet werden.

Auf der Rückseite dieses Beförderungsscheins sind folgende Hinweise zur Haftungsbegrenzung aufgedruckt:

Die Beförderung aufgrund dieses Beförderungsscheins unterliegt den Haftungsbestimmungen der zum Zeitpunkt des Flu-
ges geltenden Fassung der Verordnung über den Lufttransport (LTrV)  vom 17. August 2005 für Inland- und internationale 
Beförderungen und, soweit anwendbar, dem Übereinkommen von Montreal vom 28. Mai 1999 sowie der EG-Verordnung Nr. 
785/2004 vom 21. April 2004. Diese regeln die Haftung des Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung eines Passagiers, 
für den Verlust oder die Beschädigung von Gepäck und für Verspätung. Die Haftung kann beschränkt sein.
Für Schäden bis zu 100‘000 Sonderziehungsrechten (SZR) kann die Haftung weder ausgeschlossen noch beschränkt werden. 
Darüber hinaus kann sich der Luftfrachtführer, bei bestimmten gesetzlich festgelegten Entlastungsgründen, von der Haftung 
befreien. Bei Tod oder Körperverletzung ist pro Passagier binnen 15 Tagen ab der Identifi kation der schadenersatzberechtigten 
natürlichen Personen eine Vorauszahlung zu leisten; im Todesfall sind mindestens 16‘000 SZR geschuldet.
Bei der Zerstörung, Verlust, Beschädigung oder Verspätung von Reisegepäck ist die Haftung auf 1‘000 SZR pro Passagier 
begrenzt.
Bei Verspätung ist die Haftung auf 4‘150 SZR pro Passagier begrenzt.
Leistungen, die den Schadenersatz-Anspruchsberechtigten aus der vom Luftfrachtführer oder vom Luftfahrzeughalter allenfalls 
abgeschlossenen Insassenunfall-Versicherung ausgerichtet werden, und Vorauszahlungen, die der Luftfrachtführer, gestützt 
auf die geltenden Haftungsbestimmungen zu leisten hat, sind im vollen Umfang auf die Haftpfl ichtansprüche anzurechnen.

  
Das folgende Merkblatt soll mithelfen, Beförderungsscheine richtig auszufüllen.



  FACH 010
5 - 3 / Seite 2  RECHT DER LUFTFAHRT
 HAFTUNG UND VERSICHERUNG Verfahren der Flugverkehrsleitung 
   
   

©  Copyright by Aero-Club der Schweiz 

Alle Rechte, insbesondere diejenigen der Übersetzung in fremde Sprachen, des auszugsweisen Nachdrucks und der photomechanischen oder elektronischen
Wiedergabe sind ausdrücklich vorbehalten.

Merkblatt Beförderungsschein

1. Ein Beförderungsschein muss bei jedem privaten Flug gegen Entgelt sowie bei jedem gewerbsmässigen Flug 
ausgestellt und abgegeben werden. Bei einem privaten Flug gegen Entgelt muss zudem vor dem Abfl ug auf den 
privaten Charakter des Fluges und auf die damit verbundenen Folgen hinsichtlich des Versicherungsschutzes hin-
gewiesen werden, wobei der Hinweis am zweckmässigsten auf dem Beförderungsschein selbst erfolgt. Bei einem 
unentgeltlichen Privatfl ug darf kein Beförderungsschein ausgestellt werden.

2. Für jeden Passagier, insbesondere auch für jedes Kind, muss ein separater Flugschein ausgestellt werden, sofern 
kein Sammelbeförderungsschein verwendet wird.

3. Der Beförderungsschein ist dreifach auszufertigen und wie folgt abzugeben:

  a) Ein Exemplar für den Passagier

  b) Ein Exemplar für den Piloten bzw. die Bordpapiere

  c) Ein Exemplar zur Hinterlegung beim Flugplatz bzw. beim Ballon-Nachfahrer 

 Im Ausland empfi ehlt sich die postalische Rücksendung eines Beförderungsscheines an den Heimatfl ugplatz.

4. Wird der Flug gewerbsmässig durchgeführt, so ist als Luftfrachtführer das entsprechende Unternehmen einzutragen. 
Bei Privatfl ügen gegen Entgelt ist der Pilot selbst als Luftfrachtführer einzutragen.

5. Sofern auf dem Beförderungsschein vorgesehen, ist der Luftfahrzeugtyp mit Registrierung einzutragen; diese An-
gabe ist jedoch gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben.

6. Der vollständige Name des Passagiers sollte eingetragen werden. Es kann dabei angegeben werden, ob es sich um 
einen männlichen oder einen weiblichen Passagier handelt. Empfehlenswert ist überdies die Angabe von Wohnort 
und evtl. Jahrgang zur Unterscheidung von Passagieren mit gleichem Namen.

7. Zwingend angegeben werden müssen der Abfl ugort und der Bestimmungsort; dabei genügen ICAO-Abkürzungen 
nicht. Allenfalls wird der Bestimmungsort mit „unbekannt“ angegeben, z.B. beim Ballonfahren.

8. Liegen Abgangs- und Bestimmungsort im gleichen Staat und ist in einem Drittstaat eine Zwischenlandung vor-
gesehen, so muss der Zwischenlandeplatz im Beförderungsschein angegeben werden. Bei Inlandfl ügen kann der 
Zwischenlandeplatz angegeben werden. Wird der Flug für längere Zeit unterbrochen, so muss für jede Flugstrecke 
ein separater Beförderungsschein ausgestellt werden.

9. Ort und Datum der Beförderungsschein-Ausgabe müssen angegeben werden. Der Ausstellungsort kann also vom 
Abgangsort verschieden sein. Um bei der Datumsangabe Unsicherheiten zu vermeiden wird empfohlen, den Flug-
schein am Tag des Fluges auszustellen.

10. Als Preis kann beim gewerbsmässigen Flug der Pauschalpreis oder die Gutscheinnummer eingetragen werden. 
Beim Privatfl ug gegen Entgelt kann ein Flugminutenpreis eingesetzt werden; eine Vorauszahlung ist dann nicht 
notwendig. Der Preis muss angemessen sein und sollte daher den Selbstkosten dividiert durch Anzahl Passagiere 
entsprechen. Wird ein Flugschein mit einem simulierten oder einem zu tiefen Flugpreis ausgestellt, so ist der Flug-
schein nichtig. Ist das Entgelt für den Flug insgesamt höher als die Kosten für Luftfahrzeugmiete, Treibstoff sowie 
Flugplatz- und Flugsicherungsgebühren, so darf der Flug nur einem bestimmten Kreis von Personen zugänglich 
sein, ansonsten der Flug als gewerbsmässig gilt. Werden sämtliche Kosten des Fluges durch die Insassen (inkl. 
Pilot) je zu gleichen Teilen getragen, so muss von einer einfachen Gesellschaft ausgegangen werden und es kann 
kein Austauschverhältnis Leistung gegen Entgelt behauptet werden, weshalb in diesem Falle auch kein Beförde-
rungsschein ausgestellt bzw. die Haftung reduziert werden kann.

11. Der Beförderungsschein muss  während mindestens 3 Monaten aufbewahrt werden.

12. Wird beim gewerbsmässigen Personentransport (z.B. Rundfl ug) kein Beförderungsschein ausgestellt, besteht die 
Gefahr, dass allfällige Haftpfl ichtansprüche nicht gegen das Flugunternehmen, sondern direkt gegen den Piloten 
gestellt werden. Bei privaten entgeltlichen Flügen ohne Beförderungsschein besteht die Gefahr einer unbegrenzten 
Haftung des Piloten (auch bei Flügen innerhalb der Schweiz).
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5.3.2 Verzichtserklärung

Wird ein privater Flug ohne Entgelt, also aus reiner Gefälligkeit ausgeführt, so kann kein Beförderungsschein ausgestellt werden. 
Sollte dennoch ein Beförderungsschein ausgestellt werden, so hat er keine Wirkung. Um die Haftung zu beschränken, kann bei 
solchen unentgeltlichen Flügen nur noch eine Verzichtserklärung des Passagiers im Rahmen des gesetzlich Zulässigen verlangt 
werden. Abgesehen davon, dass zahlreiche Passagiere keine solche Verzichtserklärung unterschreiben, muss an dieser Stelle 
zudem noch ausdrücklich auf die begrenzte Wirkung einer Verzichtserklärung hingewiesen werden. Gegenüber den Hinterbliebenen 
eines getöteten Passagiers ist die Verzichtserklärung im Hinblick auf Versorger- und Genugtuungsansprüche nämlich wirkungslos. 
Nachstehend deshalb das Beispiel einer möglichen Verzichtserklärung.

Verzichtserklärung

des Fluggastes gegenüber dem Piloten eines Luftfahrzeuges

Der unterzeichnende Fluggast erklärt hiermit freiwillig, dass er auf allfällige Schadenersatz- und Ge-
nugtuungsforderungen im Zusammenhang mit dem bezeichneten Flug gegenüber dem nachfolgend 
genannten Piloten verzichtet, soweit dies nach Gesetz zulässig ist. Der Fluggast ist sich über die 
Tragweite dieser Verzichtserklärung bewusst.

Der Fluggast:

Name und Vorname: ________________________________

Adresse: ________________________________

PLZ/Wohnort: ________________________________

Der Pilot:

Name und Vorname: ________________________________

Adresse: ________________________________

PLZ/Wohnort: ________________________________

Vorgesehener Flug:

Datum des Fluges: ________________________________

Art des Fluges: ________________________________

Typ des Luftfahrzeuges: ________________________________

Abgangsort: ________________________________

Bestimmungsort: ________________________________

Ev. Zwischenlandungen: ________________________________

Ort und Datum: Der verzichtende Fluggast:

______________________ _________________________________
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Die Verzichtserklärung darf nur im Rahmen des gesetzlich Zulässigen ausgestellt werden. Bei einem generellen Verzicht wird 
Nichtigkeit zu Folge von übermässiger Bindung im Sinne von Art. 27 ZGB angenommen. Zulässig ist nur der Verzicht bezüglich 
leichter Fahrlässigkeit; für grobe Fahrlässigkeit, Eventualabsicht und Vorsatz haftet der Pilot weiterhin. Die Verzichtserklärung 
sollte vom Piloten im Original sicher aufbewahrt und nicht im Flugzeug mittransportiert werden. Die Beweislast für die Ausstellung 
und den Inhalt der Verzichtserklärung obliegt nämlich dem Piloten. Zwischen Piloten kann eine Verzichtserklärung analog zum 
Beförderungsschein nur dann ausgestellt werden, wenn der verzichtende Pilot während des gesamten Fluges keine Besatzungs-
funktion ausübt.

Trotz all dieser Problempunkte kann eine Verzichtserklärung hilfreich sein. Fälle von leichter Fahrlässigkeit sind relativ häufi g, so 
z.B. harte Landung, missratene Notlandung, Navigationsfehler, etc. Verzichtserklärungen werden von den Passagieren jedoch 
nur sehr ungern unterschrieben. 

Nach Auskunft des Schweizer Pools für Luftfahrtversicherungen (SPL) hat sich in der Praxis gezeigt, dass richtig ausgefüllte 
Beförderungsschein und Verzichtserklärungen auch vor Gericht Bestand haben. Es lohnt sich deshalb, diese Formalität genauso 
sorgfältig zu erledigen wie den Flugplan.
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